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1. Einleitung: religion matters 
 
 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit dem nach 1933 in 
Deutschland unternommenen Versuch, die so genannte „Judenfrage“ mit 
Hilfe der Wissenschaft grundsätzlich und auf Dauer zu lösen. Ihr liegt die 
Ausgangshypothese zu Grunde, dass der nationalsozialistische Staat seine 
antijüdische Politik auf vorgeblich objektive Sachverhalte zurückführen 
musste, um für ihre Durchsetzung das erforderliche Maß an Plausibilität 
und Zustimmung zu erlangen. Den Anschein eines lediglich subjektiven, 
sei es religiösen, politischen oder ökonomischen Interesses galt es unbe-
dingt zu vermeiden, sollte der Kampf gegen das Judentum den Charakter 
einer unabweisbaren Notwendigkeit annehmen. Wie ich in dieser Studie 
nachzuweisen suche, gehörte eine wissenschaftliche Erklärung für das 
„Judenproblem“ zu den unabdingbaren Voraussetzungen, um den Aus-
schluss einer ganzen Menschengruppe aus einem modernen Staatswesen 
und einer kulturell hoch stehenden Gesellschaft im 20. Jahrhundert recht-
fertigen zu können. Ungeachtet des Zivilisationsbruchs, den bereits die 
ersten antijüdischen Gesetze darstellten, musste es den Verfechtern der 
nationalsozialistischen Judenpolitik entscheidend darauf ankommen, sich 
von vormodernen und „mittelalterlichen“ Formen des Antisemitismus zu 
distanzieren, um stattdessen einen angeblich von jeher vorhandenen Ge-
gensatz zum Judentum als objektive Tatsache und ein auf das Wesen der 
Juden selbst zurückzuführendes Problem erscheinen zu lassen.  

Im Zentrum sowohl der politischen als auch der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit der „Judenfrage“ stand die Idee der Rasse. Über 
eine rassenkundliche Kategorienbildung sollte der Nachweis geführt wer-
den, warum die Juden für die deutsche Nation eine Gefahr bedeuteten und 
welche Bereiche und Aspekte des öffentlichen Lebens besonders davon 
betroffen waren. Ohne eine wissenschaftlich begründete Annahme jüdi-
scher Rasseeigenschaften hätte sich die Relevanz der „Judenfrage“ als ein 
existenzielles Gegenwartsproblem kaum verständlich machen und poli-
tisch operationalisieren lassen. Sehr viele Deutsche befanden sich bereits 
in einer zu großen Distanz zum Kirchenchristentum, als dass sie für eine 
religiöse Argumentation auf der Grundlage traditioneller Glaubensinhalte 
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zugänglich gewesen wären. Eine neue wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der „jüdischen Rasse“ gewann aber auch deswegen an Bedeutung, weil 
im Zuge der nationalsozialistischen Judengesetzgebung die praktische 
Schwierigkeit auftrat, dass die zuständigen Instanzen über keine zuverläs-
sige Möglichkeit verfügten, um einen Juden als solchen erkennen und ent-
sprechend behandeln zu können. In vielen Fällen, das heißt insbesondere 
bei Mischehen, früheren Glaubensübertritten und einem erheblich variie-
renden Grad der Assimilation stellte es sich als unmöglich heraus, den 
jüdischen „Rasseanteil“ einer Person exakt zu quantifizieren. Das hatte 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge, über die Justiz und Verwal-
tung beständig Klage führten. Die immensen Probleme bereits bei der 
Formulierung und dann bei der weiteren Ausgestaltung der Nürnberger 
Gesetze machen deutlich, wie wenig es der Legislative gelang, geeignete 
Kriterien zur Bestimmung der „jüdischen Rasse“ zu entwickeln und juri-
stisch zur Anwendung zu bringen.  

Ein charakteristisches Beispiel für die strukturellen Defizite des natio-
nalsozialistischen Rassenrechts ist der Fall des „Halbjuden“ Otto Citron, 
der 1935 an der Eberhard Karls Universität Tübingen Germanistik zu stu-
dieren begonnen hatte. Citron stammte aus einer seit langem assimilier-
ten jüdischen Familie, war christlich getauft und gehörte wie seine Eltern 
der evangelischen Kirche an. Nachdem er im April 1934 in Berlin sein Abi-
tur absolviert hatte, stand er vor dem Problem, dass er sich an der dorti-
gen Friedrich-Wilhelms-Universität nicht einschreiben konnte, weil die 
vom Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen 
geforderte Aufnahmequote bereits überschritten war. Die Tatsache, dass 
an der Universität Tübingen weder das Aufnahmequorum von anderthalb, 
noch der allgemeine Numerus clausus von maximal fünf Prozent jüdischer 
Studierender erreicht wurde, ermöglichte es Citron, an der württembergi-
schen Landesuniversität ein Germanistikstudium aufzunehmen. Da sich 
die geplante Promotion bei dem Literaturwissenschaftler Paul Kluckhohn 
(1886–1957) als nicht durchführbar erwies, wechselte Citron 1937 an die 
Universität Bonn. Die Bonner Verwaltung nahm nun allerdings Anstoß an 
dem aus ihrer Sicht zu hohen jüdischen Blutsanteil Citrons und fragte in 
Tübingen nach, wie es sein konnte, dass Citron unter diesen Umständen 
der Status eines „Mischlings“ zuerkannt und ihm sogar ein Studentenaus-
weis ausgestellt worden war. Daraufhin setzte die Eberhard Karls Univer-
sität intensive Nachforschungen in Gang, die darauf hinausliefen, Citron 
eine Betrugsabsicht bei der Ausfüllung seiner Ariernachweise zu un-
terstellen. Citron habe falsche Angaben über seine in Polen geborene 
Großmutter gemacht und sich erdreistet, diese als Nichtjüdin auszugeben. 
Erst dadurch sei es ihm möglich gewesen, bei nur einem arischen Großva-
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ter den Status eines Halbjuden zu erlangen. Zu seiner Rechtfertigung setz-
te Citron am 14. Dezember 1937 ein ausführliches Schreiben an die Uni-
versität Tübingen auf, in dem er auf die frühere Gesetzeslage verwies, 
nach der seine „nichtvollarische“ polnische Großmutter nun einmal als 
Nichtjüdin zu gelten hatte: 

 
„Diese Formulierung entstand, weil es zu diesem Zeitpunkt vor den Nürnberger Geset-
zen nur die Scheidung zwischen Vollarier und Nichtarier aller Nuancen gab. Den zwei-
ten Ahnennachweis habe ich nach Erlaß der Nürnberger Gesetze ausgefüllt und aus der 
nun hinfällig gewordenen Anmerkungsspalte jede Notiz weggelassen. Denn die halbari-
sche Abstammung meiner Großmutter belastet mich nur mit einem Achtel, das zu den 
50 % hinzukommend, mir einen 5/8 nichtarischen Blutanteil zuweist. Nach den Ausfüh-
rungsbestimmungen der Nürnberger Gesetze, die ich vor Abgabe eines mündlichen 
oder schriftlichen Tatbestandes genauestens eingesehen habe, werden die 5/8 Leute zu 
den Halbariern geschlagen und es gilt für sie das gleiche. Das nämliche gilt für die 3/8 
Leute, sie zählen zu den Viertel-Leuten. Eine Täuschung oder Umgehung der Gesetze 
lag mir also vollkommen fern.“1 
 
Der in der Literatur schon öfters aufgegriffene Fall Otto Citrons belegt in 
eindrucksvoller Weise die Schwierigkeiten der nationalsozialistischen 
Rassenklassifikation. Es ließe sich noch eine Vielzahl weiterer Beispiele 
anführen, um die inneren Widersprüche und willkürlichen Zuschreibun-
gen aufzuzeigen, die sich mit dem ideologischen Konstrukt einer „jüdi-
schen Rasse“ verbanden. Warum ein Glaubenswechsel der Vorfahren den 
Rassenstatus eines Menschen veränderte, blieb ebenso unerklärlich wie 
eine rassische Besserstellung, die man als Bonus für die Teilnahme am 
Ersten Weltkrieg oder für andere nationale Verdienste erlangen konnte. 
Bei den so genannten Ehrenariern, die aufgrund persönlicher Beziehun-
gen zu hohen NS-Funktionären von ihrer „jüdischen Rassenzugehörig-
keit“ eximiert wurden, trat das Moment der Willkür besonders krass zuta-
ge. Nur ihre geringe Zahl verhinderte es, dass es zu größeren Unmutsbe-
kundungen kam. Die konkrete Anwendung der Rassengesetze ließ sich wie 
ihre theoretische Begründung oft nur unter Zuhilfenahme einer haar-
sträubenden Rabulistik bewerkstelligen. Selbst die auf höchster Ebene im 
Reichsinnenministerium erstellten Denkschriften überboten sich an For-
mulierungen, die in sich unschlüssig waren und jeglicher Logik entbehr-

                                            
1 Zitiert nach Uwe Dietrich Adam, Hochschule und Nationalsozialismus. Die Universität 
Tübingen im Dritten Reich, Tübingen 1977, S. 117. Siehe zu Citron auch Hans-Joachim 
Lang, Für Geschichtsbücher ein Fall von Nazi-Unrecht. Zum heutigen 85. Geburtstag 
von Otto Citron ein Rückblick auf seine Erlebnisse als Tübinger Student von 1935 bis 
1937, in: Schwäbisches Tagblatt, 31.8.2001, S. 24 und ders., Jüdische Lehrende und Stu-
dierende in Tübingen als Opfer des Nationalsozialismus, in: Urban Wiesing u.a., Hg., Die 
Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010, S. 619–621. 
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ten. In einer von Hans Globke (1898–1973) im November 1935 erarbeiteten 
Stellungnahme heißt es etwa: 

 
„Die Entscheidung darüber, ob ein Deutschblütiger (Mann oder Frau), der durch Heirat 
Jude geworden ist, nach Auflösung der Ehe wieder Deutscher werden kann, ist (...) von 
dem Zufall abhängig, auf welches Datum der Tod des Ehegatten oder eines Kindes fällt: 
(...) Ein Deutschblütiger, dessen einziges Kind die jüdische Mutter überlebt, wenn auch 
nur kurze Zeit (Tod der Mutter und des Kindes im Wochenbett!), bleibt Jude. Stirbt das 
Kind aber kurz vor der Mutter, so wird der Mann wieder Deutscher.“2 
 
Eine „Beweisführung“ dieser Art erblühte im Irrgarten der Rassenlogik an 
allen Ecken und Enden und blieb nicht auf einen extremen Rassenfanati-
ker wie Globke beschränkt.3 In zahllosen Fällen mangelnder Eindeutigkeit 
bedurfte es einer ausgeklügelten Sophistik, um den jüdischen Blutsanteil 
eines Menschen zu taxieren und politisch zu bewerten. Auch die Nürnber-
ger Gesetze brachten hier keine grundsätzliche Änderung. Die von ihnen 
suggerierte Rechtsverbindlichkeit entpuppte sich sehr schnell als Farce 
und wurde in der Praxis permanent ad absurdum geführt. Wenn gar 
nichts mehr half, nahm man eben seine Zuflucht zur Beweiskraft des Au-
genscheins. Als im Sommer 1940 in Hamburg ein jüdischer Lebensmittel-
händler wegen Verstoßes gegen die Kriegswirtschaftsverordnung und das 
Eheverbot zum Tode verurteilt wurde, geriet auch seine „deutschblütige“ 
Gattin ins Visier des Hanseatischen Sondergerichts. Um der Ehefrau 
nachweisen zu können, dass sie von der jüdischen Abstammung ihres 
Mannes wusste, begaben sich die Hamburger Richter auf eine Dienstreise 
nach Wien, wo sie die Delinquentin befragten. Dem hierüber angefertigten 
Protokoll lässt sich entnehmen, dass die Richter bereits an einem Kind-
heitsbild die „jüdische Rassenzugehörigkeit“ des Angeklagten festzustel-
len vermochten. Auch die Ehefrau hätte durch ihr äußeres Erscheinungs-
bild und ihr Verhalten einen ausgesprochen jüdischen Eindruck gemacht.4 

                                            
2 Zitiert nach Cornelia Essner, Die ‚Nürnberger Gesetze‘ oder Die Verwaltung des 
Rassenwahns 1933–1945, Paderborn 2002, S. 167f.  
3 Mehrfach trat Globke, der seit 1934 im Reichsinnenministerium arbeitete und 1936 
mit Wilhelm Stuckart den ersten amtlichen Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen 
herausgab, für eine Verschärfung der Rassengesetze ein. Nach dem Krieg konnte das 
ehemalige Zentrumsmitglied Globke allerdings seine Karriere rasch wieder aufnehmen 
und wurde 1953 unter Konrad Adenauer Staatssekretär und einer seiner engsten Ver-
trauten. 
4 Den Fall schildert Alexandra Przyrembel, ‚Rassenschande‘. Reinheitsmythos und Ver-
nichtungslegitimation im Nationalsozialismus, Göttingen 2003, S. 348f. Er ist auch des-
wegen bezeichnend, weil es sich um das erste, am 10.10.1940 vollstreckte Todesurteil 
nach dem „Blutschutzgesetz“ handelte und weil alle Beteiligten seitens der Anklage 
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Die verheerenden, nicht selten tödlichen Konsequenzen der national-
sozialistischen Rassengesetzgebung wurden ebenso wie ihre Absurdität in 
der Literatur schon häufiger thematisiert. So verständlich die Konzentra-
tion auf einzelne Schicksale und auf den von ihnen so einprägsam zum 
Ausdruck gebrachten Wahnwitz der Rassenideologie auch sein mag, be-
steht dabei doch eine gewisse Gefahr, die grundsätzliche Frage aus den 
Augen zu verlieren, auf welche Weise es dem deutschen Gesetzgeber über-
haupt gelingen konnte, das Judentum als eine rassische Entität zunächst 
ein- und dann auszugrenzen. Ohne vorherige Zuordnung der Juden zu 
einer Bluts- und Rassengemeinschaft wäre ihre Verfolgung sicher nicht 
möglich gewesen. Wie aber kam es zu dieser Vereinheitlichung und wor-
auf stützte sie sich? Selbst in einer so ausgezeichneten Arbeit wie der von 
Cornelia Essner wird nicht näher darauf eingegangen. In einem speziellen 
Unterkapitel über „Die Bedeutung des Religionskriteriums“ erfährt man 
zwar viel über die Schwierigkeiten der Justiz bei der Anwendung des Ju-
denbegriffs, aber so gut wie nichts über den elementaren Zusammenhang 
von „jüdischer Rasse“ und jüdischer Religion.5 Woran erkannten die deut-
schen Behörden einen „Rassejuden“, wenn nicht an seiner Religion? Wie 
unterschieden sie ihn von einem Angehörigen der deutschen oder ari-
schen Rasse, wenn nicht anhand der althergebrachten und lange interna-
lisierten Entgegensetzung von Judentum und Christentum?  

Weil „Mischlinge“ und „christliche Nichtarier“ in besonderer Weise 
der Rechtsunsicherheit ausgeliefert waren, wird ihr Schicksal seit einigen 
Jahren ebenfalls verstärkt wahrgenommen. Allerdings steht auch hier in 
der Regel die Darstellung individueller Biographien im Vordergrund. Der 
politische, historische und religionsgeschichtliche Kontext findet in die-
sen Studien dagegen nicht immer genügend Beachtung. Zum Teil mangelt 
es ihnen auch an einer fundierten Auseinandersetzung mit der national-
sozialistischen Rassenideologie, deren Aporien unbesehen übernommen 
werden. Ein besonderes Beispiel für die unzulässige Vermischung rassi-
scher und religiöser Argumente ist die Seligsprechung der katholischen 

                                                                                            
nach 1945 wieder in den Justizdienst übernommen wurden oder ihre Zulassung als 
Rechtsanwalt wiedererlangten (ebd.). 
5 Essner, Die ‚Nürnberger Gesetze‘ oder Die Verwaltung des Rassenwahns, S. 186–201. 
Dass sich die Autorin bei ihrer Beurteilung des Religionskriteriums auf sehr unsicherem 
Grund bewegte, verdeutlicht ihre abschließende Interpretation Adolf Eichmanns. Um 
das Charakteristische seines Verhaltens zu erklären, wird Eichmann ein neuheidni-
sches Religionsbekenntnis unterstellt, das er der „Deutschen Gottesschau“ Jakob Wil-
helm Hauers aus dem Jahr 1930 entnommen habe (ebd., S. 451f.). Das Argument stimmt 
aber weder formal (recte: Jakob Wilhelm Hauer, Die deutsche Gottschau, Stuttgart 
1934) noch inhaltlich.  
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Ordensschwester Edith Stein (1891–1942), die als Angehörige der „jüdi-
schen Rasse“ im August 1942 in Auschwitz ermordet, aber als katholische 
Nonne und Märtyrerin 1987 selig und 1998 heilig gesprochen wurde. Stein 
hatte nach ihrer Doktorarbeit bei Edmund Husserl im Jahr 1917 vergeblich 
versucht, an einer deutschen Universität Fuß zu fassen. Als Jüdin wurde 
sie trotz ausgezeichneter Begabung weder in Freiburg, noch in Göttingen 
und Breslau zur Habilitation zugelassen. Infolge der nationalsozialisti-
schen Rassengesetze erhielt sie 1933 Lehrverbot und musste ihre Stelle am 
katholischen Institut für wissenschaftliche Pädagogik an der Universität 
Münster aufgeben. Obgleich Stein bereits 1922 unter dem Einfluss Max 
Schelers zum Katholizismus übergetreten war, wurde sie 1942 wie drei 
ihrer Geschwister als Jüdin und nicht als Christin aus dem besetzten Hol-
land nach Auschwitz deportiert und in Birkenau vergast. Die Nationalso-
zialisten töteten sie nicht wegen, sondern trotz ihrer Taufe. Aus psycholo-
gischen Gründen mag der Wunsch nach christlichen Opfern der Schoah 
verständlich sein. Er geht aber an der Wirklichkeit der nationalsozialisti-
schen Rassenpolitik vorbei und negiert den Tatbestand, dass Edith Stein 
ihr auch ohne Konversion zum Opfer gefallen wäre.  

Eine in dieser Hinsicht vergleichbare Interpretation findet sich auch 
auf evangelischer Seite. Viele Arbeiten über die „christlichen Nichtarier“ 
stellen den Aspekt der Verfolgung in den Vordergrund, ohne die histori-
sche Dimension und die Komplexität des Rassendiskurses ausreichend zu 
berücksichtigen. So entsteht der Eindruck, als handle es sich hier um 
evangelische Opfer des nationalsozialistischen Rassismus, was nur sehr 
bedingt zutrifft. Zudem hatte sich die Kirche für ihre von den Rassenge-
setzen betroffenen Mitglieder nicht deswegen eingesetzt, weil sie unter 
NS-Gesichtspunkten zu einem bestimmten Grad als Juden galten. Sofern 
sie Unterstützung erfuhren, geschah dies vielmehr aufgrund der Tatsache, 
dass sie (oder ihre Vorfahren) zum Christentum übergetreten und deshalb 
in religiöser Hinsicht gerade keine Juden mehr waren. Es wäre völlig ver-
fehlt, von einem Eintreten für die Judenchristen auf eine judenfreundliche 
Einstellung zu schließen. Die Kirchenführer beider Konfessionen dachten 
nicht im Entferntesten daran, ihre Stimme zur Verteidigung der Juden zu 
erheben. Dem nationalsozialistischen Staat wurde auch von kirchlicher 
Seite zu keinem Zeitpunkt das Recht bestritten, eine Lösung des „Juden-
problems“ in seinem Machtbereich herbeizuführen. Kam es zum Streit, 
dann nicht über die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der nationalsozialisti-
schen Judengesetzgebung, sondern über die Frage, inwieweit der staatli-
che Arierparagraph kirchliche Belange und Interessen tangierte. 

Dass die Religionszugehörigkeit bei der Segregation der deutschen Ju-
den eine entscheidende Rolle spielte, wird auch an der kirchlichen Amts-
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hilfe ersichtlich, die in großem Umfang bei der Ausstellung der Arier-
nachweise geleistet wurde. Über die amtliche Feststellung der Zugehörig-
keit zur arischen Rasse wurde ein erheblicher Druck auf die Bevölkerung 
ausgeübt, sich zur deutschen Blutsgemeinschaft zu bekennen und sich auf 
diese Weise vom deutschen Judentum abzugrenzen. Einer zeitgenössi-
schen Quelle zufolge wurden allein in den ersten beiden Jahren der NS-
Herrschaft 12,5 Millionen Kirchenbuchauszüge angefertigt.6 Die evangeli-
schen Kirchen leisteten dabei tatkräftig Mithilfe und stellten sich freudig 
in den Dienst einer guten und wichtigen Sache, wie es in einer offiziellen 
Werbebroschüre hieß.7 Bezeichnete das Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums in der ersten Durchführungsverordnung vom 11. 
April 1933 mit Nichtariern Personen, die von „nicht arischen, insbesonde-
re jüdischen Eltern oder Großeltern“ abstammten, spezifizierten die 
Nürnberger Gesetze zweieinhalb Jahre später die Zugehörigkeit zur „jüdi-
schen Rasse“ auf „mindestens drei der Rasse nach volljüdische Großel-
tern“. Zwei jüdische Großelternteile machten aus einem deutschen 
Staatsbürger einen „Halbjuden“ oder „jüdischen Mischling ersten Gra-
des“, ein jüdischer Großelternteil einen „Vierteljuden“ oder „Mischlinge 
zweiten Grades“. Um sich bescheinigen zu lassen, dass man der arischen 
und nicht der „jüdischen Rasse“ angehörte, war für den „kleinen“ Arier-
nachweis die Vorlage von sieben Geburtsurkunden erforderlich: außer der 
eigenen die der Eltern und der vier Großeltern. Für den großen Arier-
nachweis, der für einen Parteieintritt und bestimmte Berufe benötigt 
wurde, musste die arische Abstammung bis 1800 zurück nachgewiesen 
werden. SS-Bewerber hatten die Reinheit ihres Blutes bis zum Jahr 1750 zu 
dokumentieren. Weil die Einführung einer gesetzlich vorgeschriebenen 

                                            
6 Manfred Gailus, Kirchenbücher, Ariernachweise und kirchliche Beihilfen zur Juden-
verfolgung, in: ders., Hg., Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und die Judenverfolgung im 
‚Dritten Reich‘, Göttingen 2008, S. 7–26, hier S. 8, mit Bezugnahme auf das Sonntagsblatt 
der Deutschen Christen „Evangelium im Dritten Reich“ vom 19.5.1935. Zur staatlichen 
Zusammenarbeit mit kirchlichen Behörden siehe auch Diana Schulle, Das Reichssippen-
amt. Eine Institution nationalsozialistischer Rassenpolitik, Berlin 2001, S. 243–253.  
7 Eine Informationsschrift der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche erklärte 1939, 
dass die Kraft der deutschen Nation auf der Reinheit ihres Blutes beruhe. Der kirchli-
chen Sippenforschung komme deswegen eine große Wichtigkeit zu: „Millionen von 
Arierscheinen, die aus den alten Kirchenbüchern herausgezogen wurden, verbürgen 
die Reinheit der Abstammung und bieten die Gewähr für die Durchsetzung der not-
wendigen bevölkerungspolitischen Aufgaben. Die Kirche hat in der Erkenntnis der gro-
ßen Bedeutung dieser Dinge für das Volk und seine Zukunft sich freudig in den Dienst 
der Sache gestellt.“ Zitiert bei Stephan Linck, ‚…restlose Ausscheidung dieses Fremd-
körpers‘. Das schleswig-holsteinische Kirchenbuchwesen und die ‚Judenfrage‘, in: Man-
fred Gailus, Hg., Kirchliche Amtshilfe, a.a.O., S. 36.  



1. Einleitung: religion matters 13 
 

Beurkundung des Personenstandes in Preußen erst 1874 und reichsweit 
erst 1876 erfolgte, konnte der Nachweis der arischen Rasse vielfach nur 
über die Kirchenbücher geführt werden. Der gesetzliche Zwang zur Fest-
stellung einer arischen oder „jüdischen Rassenzugehörigkeit“ erwies sich 
als ein außerordentlich wirksames Mittel, um die deutschen Juden als 
„fremdrassig“ zu stigmatisieren und sie auf pseudolegalem Wege ihrer 
bürgerlichen Rechte zu berauben. Letzten Endes hing von den Einträgen 
im Ahnenpass die Entscheidung über Leben und Tod ab. 

Selbstverständlich wurde in den Ahnentafeln aber nicht die Rasse, 
sondern die Religion eines Menschen verzeichnet und urkundlich beglau-
bigt. Das Instrument des Ariernachweises bestand aus nichts anderem als 
aus umgeschriebenen Tauf- oder Konfessionsverzeichnissen. Die national-
sozialistischen Gesetze und die sie begleitenden politischen Verlautba-
rungen mochten noch so sehr auf das Blut und die genealogische Erbfolge 
abheben. Außer der Religion stand dem Staat absolut nichts zur Verfü-
gung, um herauszufinden, ob seine Bürger der jüdischen oder der arischen 
„Rasse“ angehörten. Trotz oder vielmehr wegen der Inkonsistenz des auf 
einem religiösen Kriterium basierenden Rassennachweises löste die Not-
wendigkeit, Informationen über die Rassen- respektive Religionszugehö-
rigkeit zu erlangen, einen Boom an genealogischen Nachforschungen aller 
Art aus. Um sich einen genaueren Überblick über die rassenmäßige Zu-
sammensetzung der deutschen Bevölkerung zu verschaffen, nahmen die 
Behörden in die am 17. Mai 1939 durchgeführte Volkszählung eine zusätz-
liche Frage nach der rassischen Abkunft auf. In die dem Zensus beigege-
bene Ergänzungskarte hatte man entsprechende Angaben über die Ab-
stammung der Vorfahren einzutragen. Die Erläuterung dazu lautete be-
zeichnenderweise: „Maßgebend ist allein die rassenmäßige, nicht die kon-
fessionelle Zugehörigkeit. Auch Glaubensjuden haben ihre der Rasse nach 
volljüdischen Großeltern anzugeben.“8 Eine solche Formulierung nahm 
die Juden gewissermaßen in Beweispflicht, sich selbst zu Rassejuden zu 
erklären. Aber auch dieser Trick konnte nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass hier lediglich nach der Religion gefragt und die Antwort darauf als 
Beleg für eine „jüdische Rassenzugehörigkeit“ ausgegeben wurde.  

Die von der Gestapo und dem SD bei den Israelitischen Kultusgemein-
den und der Reichsvertretung bzw. der Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland angestellten Nachforschungen zielten ebenfalls darauf ab, 

                                            
8 Gudrun Exner und Peter Schimany, Amtliche Statistik und Judenverfolgung. Die 
Volkszählung von 1939 in Österreich und die Erfassung der österreichischen Juden, in: 
Geschichte und Gesellschaft 32, 2006, S. 94 und S. 100. Siehe außerdem Jutta Wietog, 
Volkszählung unter dem Nationalsozialismus, Berlin 2001, S. 153–166. 
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Aspekte der Konfessionszugehörigkeit, etwa das Bezahlen von Mitglieds-
beiträgen oder eine Auflistung der Ausgetretenen, in statistisches Infor-
mationsmaterial über die „jüdische Rasse“ umzuwandeln. Eine aus dem 
Vorjahr der Volkszählung stammende Stellungnahme des SD mit dem 
holprigen Titel „Die derzeitige Erfassung der Juden in Deutschland durch 
die verschiedenen Behörden, Institute und Ämter und ihre Auswertungs-
möglichkeit bei der endgültigen Aufstellung der Judenkarteien“ be-
schreibt detailliert, welche Quellen dem Sicherheitsdienst für den Aufbau 
einer Reichsjudenkartei zur Verfügung standen. Auch in diesem Doku-
ment wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die anstehende 
Volkszählung nicht nur auf die Religionszugehörigkeit, sondern gerade 
auf die „blutmäßige Abstammung“ erstrecken werde.9 Zusammen mit den 
Daten, die aus unterschiedlichsten Anlässen erhoben und ebenfalls in di-
verse Judenkarteien aufgenommen wurden, gewannen die Behörden im 
Laufe der Zeit ein umfassendes Bild des deutschen Judentums. Registrie-
rungsmöglichkeiten ergaben sich etwa über die Koppelung der Personen-
standsaufnahme durch die Einwohnermeldeämter mit einer polizeilichen 
Erfassung oder bei der Einführung besonderer Kennkarten, in die seit dem 
1. Januar 1939 die Zwangsvornamen Sara und Israel eingetragen werden 
mussten.10 Von daher standen dem NS-Staat bereits vor der Volkszählung 
im Mai 1939 eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung, die eine 
reichsweite Erfassung der Juden und eine gezielte Rasterfahndung ermög-
lichten. Anhand dieser Daten ließ sich die Auswanderung der Juden vo-
rantreiben und im nächsten Schritt auch die Erstellung der Deportations-
listen vornehmen.  

In eigens dafür geschaffenen Einrichtungen wie dem Amt für Sippen-
forschung der NSDAP, dem Rasse- und Siedlungshauptamt der SS oder der 
beim Reichsministerium des Innern angesiedelten Reichsstelle für Sippen-
forschung beschäftigte man sich intensiv mit ahnenkundlichen Problem-
stellungen. Konnte sich bereits die Erschließung der einfachen Religions- 
und Verwandtschaftsverhältnisse der Vorfahren als außerordentlich 

                                            
9 Das undatierte, im Sonderarchiv Moskau befindliche Dokument stammt aus der Feder 
des SD-Mitarbeiters Helmut Hagelmann. Siehe, Michael Wildt, Hg., Die Judenpolitik des 
SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentation, München 1995, S. 153–155 sowie Aleksandar-
Saša Vuletić, Christen jüdischer Herkunft im Dritten Reich. Verfolgung und organische 
Selbsthilfe 1933–1939, Mainz 1999, S. 41.  
10 Wietog, Volkszählung unter dem Nationalsozialismus, S. 68–80 mit weiteren Beispie-
len. Das auf Hans Globke zurückgehende Gesetz über die Änderung von Familiennamen 
und Vornamen vom 5.1.1938 zwang in der zweiten Durchführungsverordnung vom 
17.8.1938 (die zum 1.1.1939 in Kraft trat) alle Juden, bei den jeweiligen Standesämtern 
und Ortspolizeistellen einen zusätzlichen jüdischen Vornamen anzunehmen.  


